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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1973

Norm

StGB §5 Abs3 D

Rechtssatz

Dolus principalis ist dadurch gekennzeichnet, daß es dem Täter zwar nicht darauf ankommt, diesen Erfolg

herbeizuführen, jener nicht unmittelbar erstrebt, begehrt oder bezweckt wird und solcherart nicht die die Handlung

bestimmende Zielvorstellung bildet, der Täter jedoch den betre:enden - ihm gleichgültigen oder allenfalls sogar

unerwünschten - Erfolg als mit den von ihm bezweckten (an sich vielleicht rechtlich einwandfreien) Folgen seiner

Handlung untrennbar verbunden erachtet, er also um dessen Eintritt sicher weiß und ihn als gewiß voraussieht (vgl

Rittler I, 183 ff; Nowakowski 69).
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Veröff: EvBl 1974/154 S 331 = SSt 44/32

11 Os 38/76

Entscheidungstext OGH 14.05.1976 11 Os 38/76

nur: Dolus principalis ist dadurch gekennzeichnet, daß es dem Täter zwar nicht darauf ankommt, diesen Erfolg

herbeizuführen, jener nicht unmittelbar erstrebt, begehrt oder bezweckt wird und solcherart nicht die die

Handlung bestimmende Zielvorstellung bildet, der Täter jedoch den betreffenden - ihm gleichgültigen oder

allenfalls sogar unerwünschten - Erfolg als mit den von ihm bezweckten (an sich vielleicht rechtlich einwandfreien)

Folgen seiner Handlung untrennbar verbunden erachtet. (T1) Beisatz: Der tatbildmäßige Erfolg ist nicht Motiv des

Täters, aber es hält ihn nicht davor zurück; das Gesamtresultat der Handlung ist ihm lieber als der Verzicht auf

diese. (T2)
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